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Ausgaben zum Wochenende

6721 Ausgabe Region 
HEIDELBERG

Auflage
82.026

6704 Ausgabe Region 
SCHWETZINGEN & HOCKENHEIM

Auflage
42.436

6725 Ausgabe Region 
SINSHEIM & KRAICHGAU

Auflage
45.132

6728 Ausgabe Region 
WALLDORF & WIESLOCH

Auflage
34.211

6723 Ausgabe Region 
WEINHEIM  & HEPPENHEIM

Auflage
36.257

6780 
Gesamtausgabe Freitag/Samstag 
BADISCHE & BERGSTRÄSSER
ANZEIGEN-ZEITUNG

Auflage
240.062

Region 
HEIDELBERG

6721

Region 
SCHWETZINGEN
& HOCKENHEIM

6704
Region 

WALLDORF & WIESLOCH
6728

Region 
SINSHEIM 

& KRAICHGAU
6725

Region 
WEINHEIM & 
HEPPENHEIM

6723

Region 
ODENWALD

Region 
NECKAR-ODENWALD

Prospektverteilung möglich

Region 
ODENWALD

Auflage
23.730

Region 
NECKAR-ODENWALD

Auflage
36.451
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Formate 6721
mm-Preis 2,92

6704
mm-Preis 1,99

6725
mm-Preis 1,65

6728
mm-Preis 1,35

6723
mm-Preis 1,87

6780
mm-Preis 7,33

Ganze Seite (7/485) 9.913,40 € 6.756,05 € 5.601,75 € 4.583,25 € 6.348,65 € 24.885,35 €
Halbe Seite (7/230) 4.701,20 € 3.203,90 € 2.656,50 € 2.173,50 € 3.010,70 € 11.801,30 €
1/3 Seite (7/160) 3.270,40 € 2.228,80 € 1.848,00 € 1.512,00 € 2.094,40 € 8.209,60 €
Streifen (7/100) 2.044,00 € 1.393,00 € 1.155,00 € 945,00 € 1.309,00 € 5.131,00 €
Eckfeld (4/230) 2.686,40 € 1.830,80 € 1.518,00 € 1.242,00 € 1.720,40 € 6.743,60 €
Flyerformat (3/190) 1.664,40 € 1.134,30 € 940,50 € 769,50 € 1.065,90 € 4.178,10 €
Postkarte (3/100) 876,00 € 597,00 € 495,00 € 405,00 € 561,00 € 2.199,00 €
Vcard Doppel (2/100) 584,00 € 398,00 € 330,00 € 270,00 € 374,00 € 1.466,00 €
Vcard (2/50) 292,00 € 199,00 € 165,00 € 135,00 € 187,00 € 733,00 €

Grundpreise zum Wochenende (zzgl. MwSt.)

Ortspreise zum Wochenende (zzgl. MwSt.)

Formate 6721
mm-Preis 2,48

6704
mm-Preis 1,69

6725
mm-Preis 1,40

6728
mm-Preis 1,15

6723
mm-Preis 1,59

6780
mm-Preis 6,23

Ganze Seite (7/485) 8.419,60 € 5.737,55 € 4.753,00 € 3.904,25 € 5.398,05 € 21.150,85 €
Halbe Seite (7/230) 3.992,80 € 2.720,90 € 2.254,00 € 1.851,50 € 2.559,90 € 10.030,30 €
1/3 Seite (7/160) 2.777,60 € 1.892,80 € 1.568,00 € 1.288,00 € 1.780,80 € 6.977,60 €
Streifen (7/100) 1.736,00 € 1.183,00 € 980,00 € 805,00 € 1.113,00 € 4.361,00 €
Eckfeld (4/230) 2.281,60 € 1.554,80 € 1.288,00 € 1.058,00 € 1.462,80 € 5.731,60 €
Flyerformat (3/190) 1.413,60 € 963,30 € 798,00 € 655,50 € 906,30 € 3.551,10 €
Postkarte (3/100) 744,00 € 507,00 € 420,00 € 345,00 € 477,00 € 1.869,00 €
Vcard Doppel (2/100) 496,00 € 338,00 € 280,00 € 230,00 € 318,00 € 1.246,00 €
Vcard (2/50) 248,00 € 169,00 € 140,00 € 115,00 € 159,00 € 623,00 €
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Besondere Platzierungsmöglichkeiten/Rubrikenanzeigen

1. Anzeigen auf der Titelseite
a) Premiumfeld-Anzeigen
90 mm x 80 mm (b x h)

Mustergrößen:
b) Rand-Anzeigen
90 mm Breite
max. 365 mm Höhe

c) Streifen-Anzeige
320 mm x 100 mm (b x h)

Platzierungen auf Anfrage.
Der Platzierungszuschlag 
beträgt 25%

2. Insel-Anzeige im Kreuzworträtsel
90 mm x 50 mm (b x h)

Freizeit-Tipps . . . . . . . . . . . . . 2

Lokales/Region . . . . . . . . . . 3-8

Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Rätsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Mein Stadtteil . . . . . . . . . . . . . 5

AUS DEM INHALT

Dieser Ausgabe liegen u.a.
folgende Beilagen bei:

� XXXLutz

PROSPEKT-HINWEIS

Alle Ausgaben der BAZ gibt es unter
www.baz-medien.de/?p=E-Paper

DIGITAL LESEN

Marmé und Pfisterer
persönlich sprechen
Heidelberg. Am Montag,
16. Januar, bieten Städträtin
Prof. apl. Dr. Nicole Marmé und
Stadtrat Werner Pfisterer um
17 Uhr eine gemeinsame per-
sönliche Bürgersprechstunde
an. Sie findet in den Räumlich-
keiten der CDU-Fraktion im Hei-
delberger Rathaus, Marktplatz
10, statt. Terminvereinbarun-
gen hierzu bitte unter der Tele-
fonnummer 06221/ 584 7160
oder via E-Mail werner@
pfisterer.net oder info@nicole-
marme.de. Auf Anfrage kann
die Sprechstunde auch virtuell
stattfinden. Weitere Informatio-
nen können auch unter www.
nicole-marme.de und
www.pfisterer.net eingesehen
werden. Zudem besteht jeder-
zeit die Möglichkeit von telefo-
nischen Anfragen (Kümmerer-
Telefon) unter Werner Pfisterer
06221/ 302 667 oder Nicole
Marmé 0152/ 019 445 05. mmh

Bücherbus
fährt nicht
Heidelberg. Aufgrund von
krankheitsbedingten Ausfällen
muss der Bücherbus weiterhin
außerplanmäßig bis 20. Januar
stehen bleiben. Den Kunden
des Bücherbusses entstehen
dadurch keine Nachteile. Die
entliehenen Medien werden au-
tomatisch um weitere zwei Wo-
chen verlängert und es fallen
keine Säumnisgebühren an. Die
aus dem Bücherbus ausgeliehe-
nen Medien können dienstags
bis freitags von 10 bis 20 Uhr
und samstags von 10 bis 16 Uhr
in der Hauptstelle zurückgege-
ben werden. red

Streichquartettfest
– nur noch wenige

Eppelheim, ist die Nachfrage für
dieses Jahr wieder so groß wie
vor Corona.

Tickets sind nur noch für drei
der zehn Veranstaltungen ver-
fügbar: Am Freitag, 20. Januar,
für das Konzert mit dem Conso-
ne Quartet um 11 Uhr, für den
Workshop „Typisch Mozart?“
mit Oliver Wille um 14 Uhr so-
wie das Konzert mit dem Chaos
String Quartet um 16 Uhr. Am
Samstag, 21. Januar, sind noch
Tickets für das Konzert mit
Quatuor Voce um 11 Uhr er-
hältlich. Alle anderen Veran-
staltungen sind ausverkauft.

Spielort ist die Alte Pädagogi-
sche Hochschule Heidelberg in
der Keplerstr. 87 in Neuenheim.
Programmdetails und Tickets
unter www.heidelberger-
fruehling.de/streichquartettfest.

Bereits am Mittwoch, 18. Ja-
nuar, findet der Wettbewerb der
Irene Steels-Wilsing Stiftung für
junge Streichquartette statt. Der
Eintritt ist frei, um Anmeldung
wird gebeten unter Telefon
06221/ 584 0044 oder E-Mail
tickets@heidelberger-
fruehling.de.

Das 19. Heidelberger Früh-
ling Streichquartettfest widmet
sich unter dem Motto „Mozart!“
dem Streichquartettschaffen
von Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Zu Gast sind das Marmen
Quartet, das Consone Quartet,
das Armida Quartett, das Qua-
tuor Voce, das Chaos String
Quartet und das Leonkoro
Quartet. red

Heidelberg. Zum Jahresbeginn
sind die Sternsinger der Pfarrge-
meinden Heidelbergs wieder un-
terwegs. Verkleidet als die Heili-
gen Drei Könige Caspar, Melchior
und Balthasar verkünden sie den
Segen „Christus Mansionem Be-
nedicat“.

Das steht für: „Christus segne
dieses Haus und alle, die drin
gehen ein und aus.“ Kürzlich
hat Bürgermeister Raoul
Schmidt-Lamontain im Namen
der Stadt Heidelberg mehrere
Sternsingergruppen im Heidel-
berger Rathaus empfangen.
Schmidt-Lamontain begrüßte
gemeinsam mit Tanja Becker,

Gemeindereferentin der katho-
lischen Stadtkirche, die Kinder
und Jugendlichen im Großen
Rathaussaal und dankte ihnen
für ihren Einsatz. Nach der Wei-
tergabe des Friedenslichtes
schrieben die Sternsinger Se-
gensspruch neben den Haupt-
eingang des Rathauses. Ober-
bürgermeister Prof. Dr. Eckart
Würzner spendete 500 Euro aus
seinen persönlichen Verfü-
gungsmitteln für die Sternsin-
geraktion.

Unter dem Motto „Kinder
stärken, Kinder schützen - in In-
donesien und weltweit“ steht
der Kinderschutz im Fokus der
Aktion Dreikönigssingen 2023.

Weltweit leiden Kinder unter
Gewalt. Die Weltgesundheits-
organisation schätzt, dass jähr-
lich eine Milliarde Kinder und
Jugendliche physischer, sexuali-
sierter oder psychischer Gewalt
ausgesetzt sind – das ist jedes
zweite Kind.

In Asien, der Schwerpunktre-
gion der Sternsingeraktion
2023, zeigt das Beispiel der
ALIT-Stiftung in Indonesien,
wie mit Hilfe der Sternsinger
Kinderschutz und Kinderparti-
zipation gefördert werden. Seit
mehr als 20 Jahren unterstützt
ALIT laut Sternsinger-Aktion
an mehreren Standorten Kin-
der, die aus unterschiedlichen

Gründen gefährdet sind oder
Opfer von Gewalt wurden. In
von ALIT organisierten Präven-
tionskursen lernen junge Men-
schen, was sie stark macht: Zu-
sammenhalt, Freundschaften,
zuverlässige Beziehungen und
respektvolle Kommunikation.
Bundesweit beteiligen sich
Sternsinger an der Aktion, die
1959 erstmals gestartet wurde.

Getragen wird sie vom Kin-
dermissionswerk „Die Sternsin-
ger“ und vom Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend
(BDKJ). Der jährliche Empfang
der Sternsinger im Heidelberger
Rathaus findet seit 2009 statt.

hd

Segen: Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain unterstützte bei der Weitergabe des Friedenslichtes. BILD: PHILIPP ROTH

Emilia und Paul sind
die beliebtesten Namen
Heidelberg. Paul ist in Heidel-
berg auf Platz 1 der Jungenna-
men, die Eltern als ersten Vor-
namen für ihr Kind ausgesucht
haben.

Es folgen Noah auf Platz 2
und Felix sowie Leon auf
Platz 3. Bei den Mädchen belegt
Emilia den ersten Platz, gefolgt
von Emma und Mila auf Platz 2
und Sophia auf Platz 3.

Das Standesamt der Stadt
Heidelberg veröffentlicht jähr-
lich die Hitliste der beliebtesten
ersten Vornamen für den Nach-
wuchs, der in Heidelberg auf die
Welt kam. Die Rangliste bezieht
sich ausschließlich auf den ers-
ten eingetragenen Vornamen.
Hier die Hitliste des Jahres 2022
– in Klammern jeweils die An-
zahl der Kinder mit diesem Na-
men:

STANDESAMT HEIDELBERG: Hitliste für 2022 veröffentlicht

Mädchen:
Emilia
(34 Mädchen)
Emma, Mila
(jeweils 33 Mädchen)
Sophia
(29 Mädchen)
Marie, Mia
(jeweils 28 Mädchen)

Leni
(27 Mädchen)
Amelie, Luisa
(jeweils 25 Mädchen)
Leonie, Lina
(jeweils 23 Mädchen)
Clara, Ella
(jeweils 22 Mädchen)
Charlotte, Lea
(jeweils 21 Mädchen)
Hanna, Lia, Malia
(20 Mädchen)

Jungen:
Paul (44 Jungen)
Noah
(43 Jungen)
Felix, Leon
(jeweils 40 Jungen)
Ben
(30 Jungen)
Emil, Liam, Luca, Samuel
(jeweils 28 Jungen)

David, Maximilian
(jeweils 25 Jungen)
Jakob, Oskar
(jeweils 23 Jungen)
Elias, Jonas
(jeweils 22 Jungen)
Henry, Theo
(21 Jungen)
Finn, Jonathan, Julian, Leo,
Matteo
(jeweils 20 Jungen)

Insgesamt kamen im Jahr
2022 in Heidelberg 5243 Kinder
(2687 Jungen, 2556 Mädchen,
0 Divers) zur Welt, teilt das
Standesamt mit.

Der Großteil der neuen Er-
denbürgerinnen und Erdenbür-
ger hat einen Vornamen
(2850 Kinder). 2176 Kinder ha-
ben zwei Vornamen und
212 Kinder haben drei oder
mehr Vornamen. hd

Literatur im Mittelpunkt

Heidelberg. Im Programm der
Akademie für Ältere Heidelberg
wird Literatur und die Beschäf-
tigung mit ihr wieder eine große
Rolle spielen. Ganz neu im Pro-
gramm ist das Angebot „Ge-
meinsam Lesen und Erleben“.
Die Idee kommt aus England
und hat sich schnell auch hier-
zulande verbreitet: Zusammen
lesen und über ein Stück Litera-
tur mit anderen ins Gespräch
kommen.

Ab Dienstag, 17. Januar, um
14 Uhr wird „Leseleiterin“ Ge-
nia Ruland alle zwei Wochen
die Leserunden vorbereiten,
den Zugang zu großer Literatur
erleichtern, Fragen stellen und
zum Gespräch überleiten.

Auch der virtuelle Lesekreis
zu dem Thema „Der Roman
meines Lebens“ trifft sich alle
14 Tage. Ab Freitag, 20. Januar,

um 17 Uhr geht es unter der Lei-
tung von Dozentin Ulrike Frank
um literarische Autobiografien
von der Gegenwart bis zur Goe-
thezeit. Beginnend bei Autoren,
die gelebte Gegenwart beschrei-
ben, folgt eine Fülle von Nach-
kriegsbiografien, um in weniger
vertraute Lebensumstände zu
gelangen.

Und wer selbst aktiv werden
möchte, kann sich in der
Schreibwerkstatt von Dozentin
Bärbel Niklas das handwerkli-
che Rüstzeug zum kreativen
Schreiben aneignen – ab 16. Ja-
nuar immer montags um
13.30 Uhr. Dies und noch viel
mehr ist zu finden unter www.
akademie-fuer-aeltere.de Infor-
mation und Anmeldung unter
Telefon 06221/ 975 032 oder
per E-Mail an kurse@
akademie-fuer-aeltere.de red

AKADEMIE FÜR ÄLTERE

Spielplatz Elsenzweg
wird saniert

Heidelberg. Der Kinderspiel-
platz Elsenzweg in Wieblingen
wird bis Ende März saniert. Der
Fallschutzbelag wird ausge-
tauscht, neue Spielgeräte wer-
den aufgestellt und die Einfrie-
dung wird ergänzt.

Den Sanierungsplänen ist
eine Kinderbeteiligung zur Neu-
gestaltung des Spielplatzes vo-
rausgegangen. Die Kinder wün-
schen sich verschiedene Spiel-
geräte wie ein Klettergerüst und
eine Nestschaukel, eine Freiflä-
che zum Roller- und Fahrrad-
fahren, einen Tisch mit Bänken
sowie den Erhalt der großen
Bäume, die im Sommer Schat-
ten spenden. An der Beteiligung
hatten 35 Kinder zwischen drei
und neun Jahren und 25 Er-

wachsene, darunter Anwoh-
nende, Eltern sowie Erzieherin-
nen und Erzieher, teilgenom-
men. Die Stadt arbeitete für die
Beteiligung mit der Tagesein-
richtung für Kinder (TfK-Kita)
in der Ludwig-Guttmann-Stra-
ße, der Fröbel-Schule und dem
Kinderbeauftragten des Stadt-
teils Wieblingen, Thorsten Rö-
ver, zusammen.

Dazu ist es notwendig, den
Spielplatz über diesen Zeitraum
komplett zu sperren. Die Stadt
Heidelberg bittet um Verständ-
nis für die Sperrung. Alternati-
ven in der Nähe sind die Spiel-
plätze Gutachweg, Richard-
Kuhn-Straße sowie die Bauern-
hof- und ICE-Spielplätze in der
Bahnstadt. hd

SPERRUNG NOTWENDIG

Beliebteste Namen: Emilia und
Paul haben in Heidelberg das
Rennen gemacht. BILD: PEXELS

UNSERE EBERT-ANGEBOTEUNSERE EBERT-ANGEBOTE

... wenn Sie den Unterschied hören wollen.... wenn Sie den Unterschied hören wollen.... wenn Sie den Unterschied hören wollen.... wenn Sie den Unterschied hören wollen.... wenn Sie den Unterschied hören wollen.... wenn Sie den Unterschied hören wollen.... wenn Sie den Unterschied hören wollen.... wenn Sie den Unterschied hören wollen.... wenn Sie den Unterschied hören wollen.... wenn Sie den Unterschied hören wollen.

2.

a)a)

b)

c)

Nr. Stellen- und  mm-Preise
 Immobilienanzeigen Aufl age Grundpreis (4c) Ortspreis (4c)

6771 Badische Kombi 1 158.673 3,35 2,85
 (6721/6704/6728)
6772 Badische Kombi 2 79.343 1,80 1,53
 (6725/6728)
6742 Bergstr./HD-Kombi 118.283 3,11 2,64
 (6723/6721)
6721 Heidelberg 82.026 2,92 2,48
6725 Sinsheim & Kraichgau 45.132 1,65 1,40

Nr. Kleinanzeigen und  Zeilenpreise
  Fließtexte Aufl age Grundpreis Ortspreis

Mindestberechnung 3 Zeilen

6780 Badische & Bergsträßer 240.062 25,88 22,00
 Anzeigen-Zeitung jede weitere Zeile:   6,47   5,50
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Verlag
Badische Anzeigen Verlags-GmbH
Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim

Mediaverkauf
Telefon: 0621 392-2360
E-Mail: baz.anzeigen@haas-mediengruppe.de

Anzeigenschluss
BAZ zum Wochenende: Dienstag, 12.00 Uhr
An Feiertagen, sowie bei Sonderprojekten  gelten geänderte Anzeigenschlüsse

Erscheinweise
wöchentlich

Bankdaten 
Bank: Sparkasse Rhein-Neckar-Nord
IBAN DE26 6705 0505 0039 1400 04
BIC MANSDE66XXX

Zahlungsbedingungen
Sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug. 

Preise
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwert-
steuer. Werbeagenturen gewähren wir bei der Vermittlung von 
Anzeigen zum Grundpreis 15% AE.

Nachlässe
Es gelten die Nachlässe für Abschlüsse innerhalb von 
12 Monaten, ab dem ersten Erscheinungstermin

Malstaffel 
für mehrmalige Veröffentlichungen
bei 6 Anzeigen 5%
bei 12 Anzeigen 10%
bei 24 Anzeigen 15%
bei 48 Anzeigen 20%

Kombirabatt
bei Belegung mehrerer Ausgaben am gleichen Erscheinungstermin
2 Ausgaben 15%
3 Ausgaben 20%
ab 4 Ausgaben 25%

Allgemeine Verlagsangaben

Mengenstaffel 
bei Mindestabnahme von
3.000 mm 5%
5.000 mm 10%
10.000 mm 15%
20.000 mm 20%
ab 30.000 mm nach Vereinbarung
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Technische Daten
Satzspiegel  320 mm breit, 485 mm hoch (7 Spalten x 485mm)
1 Spalte   = 44 mm
2 Spalten = 90 mm
3 Spalten = 136 mm
4 Spalten = 182 mm

Sondergröße 
Panoramaseite (15 Spalten) = 670 x 485 mm

Datenanlieferung & Datenübertragung
E-Mail: baz.anzeigen@mamo.de
Ftp-upload: ftp//ftp.mamo.de, in den Ordner „incoming“, Zu-
gangsdaten auf Anfrage. Anlieferung über den internationalen 
Quickcut-Service möglich: www.quickcut.de 

Datenformate
PDF/X-3: alle Schriften einbetten
EPS: Schriften mit einem Fontincluder einbetten oder in  
Zeichenwege umwandeln

Druckverfahren
Zeitungsrollenoffset (Coldset), 42,5g/qm Zeitungspapier, nur 
Euroskala

Typografie
Grundschrift
Concord BE 8,7 Punkt. Zeilenabstand 10,7 Punkt
Mindestgrößen
Positivstriche: 0,15 mm
Negativstriche: 0,20 mm
Positivschrift: 2,117 mm / 6 pt
Negativschrift: 2,822 mm / 8 pt / mind. halbfett

Farbaufbau 
Schwarzflächen mit Negativschrift 100 % Schwarz

Repro-Vorgaben
Aufbau 
Gesamtfarbauftrag 240%. Zum Bearbeiten ICC-Profil benutzen, 
eingebettete Profile werden verworfen. Wir empfehlen die Ver-
wendung des ICC Profils „ISOnewspaper26v4.icc“

Raster 
48 Linien/cm
Rasterwinkelung
C: 15° / M: 75° / Y: 0° / K: 135°
Auflösung 
Bilder: 300 dpi, Strichzeichnungen:  1.200 dpi
Farbdichte 
C: 0.85 / M: 0.85 / Y: 0.85 / K: 1.1
Proof 
Mit FOGRA-Medienkeil CMYK und vorgeschriebenen CIELAB-Werten

Tonwertumfang 
3% bis 90%, im Licht auslaufend gegen 0% möglich
Tonwertzunahme 
26% im Mittelton (bei 40% FD)
Wird die Zunahme bei der Datenerzeugung nicht berücksichtigt, 
ergibt sich im Druck eine Abweichung vom gewünschten Tonwert. 

5 Spalten =  228 mm
6 Spalten =  274 mm
7 Spalten = 320 mm

Flächendeckung % 10 20 30 40 50 60 70 80 100

Tonwertzuwachs 
%

11,1 19,0 24,0 26,1 26,0 23,9 19,8 14,3 7,6
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Gewicht Grundpreis pro Ortspreis pro
 Tausend Exemplare Tausend Exemplare

bis 25g 63,45 54,38
bis 30g 66,85 57,78
bis 35g 70,25 61,18
bis 40g 73,65 64,58
bis 45g 77,04 67,98
Preise für Prospekte über 45g auf Anfrage

Anlieferungstermine
Verteilung Wochenende: Dienstag, 12.00 Uhr, vor Erscheinen. 

Prospektaufträge
Aufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters und 
deren Billigung bindend. Aufträge werden mit der üblichen Sorg-
falt erledigt. Der Verlag leistet jedoch keine Gewähr für Zeitungs-
beilagen und Direktverteilungen an bestimmten Tagen und haftet 
nicht bei Verlust einzelner Beilagen auf dem Vertriebsweg.

Versandanschrift  
Gemäß Absprache; mit Vermerk bei Anlieferung: „Für BAZ be-
stimmt“; mit Angabe der Liefermenge.

Preisbasis 
Alle Preise sind Nettopreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.

Prospektverarbeitungsaufschlag 1% der Haushaltsmenge

Prospektbeilagen  
Eine Zeitungsbeilage ist nur zum jeweiligen Erscheinungstermin 
der Ausgaben möglich. Wählbar ist die Belegung von kompletten  
Ausgaben, aber auch die Vollbelegung einer/mehrerer Belegungs-
einheiten (BE). Mindestmenge 5.000 St./je Ausgabe.

Besondere techn. Vorgaben bei Zeitungsprospektbeilagen
Gefalzte Beilagen müssen im Kreuzbruch, Wickel- oder Mittelfalz 
verarbeitet sein. Leporello-(Z) und Fensterfalz können deshalb 
nicht verarbeitet werden. Mehrseitige Beilagen mit Formatgrößen 
größer als DIN A5 (148,5mm x 210mm) müssen den Falz an der 
langen Seite haben.

Beilagenformate
Maximal:  Minimal: (vorbehaltlich techn. Prüfung)
330 x 250 mm  105 x 148 mm (DIN A6)
Prospektbeilagen müssen rechtwinklig und formatgleich ge-
schnitten sein sowie in Art und Form eine einwandfreie, sofor-
tige maschinelle Verarbeitung gewährleisten, ohne dass eine 
manuelle Aufbereitung notwendig wird. 

Gewicht  
Überschreitet das Gewicht der Beilage 45g pro Exemplar, ist 
eine vorherige Rücksprache (mit Muster) erforderlich.
Verteilgebiet Wir planen und verteilen Ihre Prospekte, Broschüren 
oder Warenproben auch bundesweit. Kontaktieren Sie uns.

Selektive Streuung  
In Teilbelegungen auf Anfrage möglich. Gerne unterbreiten wir 
Ihnen ein Angebot.

Prospektdirektverteilungen 
Direktverteilungen erfolgen unabhängig von den Zeitungsaus-
gaben. Zu diesen Terminen sind deshalb auch Verteilungen nach 
einzelnen Orten im  Gesamtgebiet möglich. Andere Wochentage 
auf Anfrage. Mindestmenge 5.000 St./je Auftrag.
Die Annahme von zeitungsähnlichen Beilagen erfolgen nach Zustimmung des 
Verlages. Die Beilagen dürfen keine Fremdanzeigen enthalten. Beilagen, die für 
zwei Auftraggeber werben, 100% Zuschlag. Auch bei bestätigten Terminen für Bei-
lagen ist der Auftrag erst endgültig angenommen, wenn der Verlag wenigstens 7 
Tage vor Beilegung ein Muster der Beilage prüfen konnte.

Prospekte
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist das 

Angebot über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden 
oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss 
abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen einge-
räumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln.

3. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der 
Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem 
gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu er-
statten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des 
Verlages beruht.

4. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten 
Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht 
werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor 
Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen 
ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der aus-
drücklichen Vereinbarung bedarf. Inselanzeigen sind mittig auf einer Zeitungsseite, von allen 
vier Seiten von Text, Rätsel oder privaten Grüßen, umgeben.

5. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, wer-
den als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

6. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge - auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Ab-
schlusses - und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form 
nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn de-
ren Inhalt gegen Gesetz oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung 
für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahme-
stellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach 
Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder 
Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken 
oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages 
wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

7. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der 
Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte 
Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den 
belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten.

8. Reklamationen müssen vom Auftraggeber bei offensichtlichen Mängeln innerhalb von zwei 
Wochen nach Eingang der Rechnung geltend gemacht werden. Nicht offensichtliche Mängel 
müssen Kaufleute spätestens ein Jahr nach Veröffentlichung der Anzeige reklamieren. Bei 
fehlerhaftem Abdruck einer Anzeige, trotz rechtzeitiger Lieferung einwandfreier Druckunter-
lagen und rechtzeitiger Reklamation, kann der Auftraggeber den Abdruck einer einwandfreien 
Ersatzanzeige verlangen (Nacherfüllung). Der Anspruch auf Nacherfüllung ist ausgeschlossen, 
wenn dies für den Verlag mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Lässt der Verlag eine 
ihm gesetzte angemessene Frist verstreichen, verweigert er die Nacherfüllung, ist die Nach-
erfüllung dem Auftraggeber nicht zumutbar oder schlägt sie fehl, so hat der Auftraggeber 
das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder Zahlungsminderung in dem Ausmaß geltend 
zu machen, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Gewährleistungsansprüche 
von Kaufleuten verjähren zwölf Monate nach Veröffentlichung der entsprechenden Anzeige. 
Der Verlag haftet für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, für Schäden aus 
schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden auf-
grund mindestens leicht fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Werbeauftrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regel-
mäßig vertraut. Die Schadenersatzpflicht ist – abgesehen von der Haftung für Vorsatz und 
schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit – auf den vorhersehba-
ren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Im Übrigen sind Schadenersatzansprü-
che gegen den Verlag unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen. Soweit die Haftung 
des Verlags nach den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung ihrer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Die Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt. Schadensersatzansprüche von 

Kaufleuten gegen den Verlag verjähren, abgesehen von Ansprüchen aus unerlaubter oder 
vorsätzlicher Handlung, in zwölf Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der Auftraggeber von 
den den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müs-
sen.

9. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Ver-
antwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle 
Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist 
mitgeteilt werden. 

10. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, 
tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

11. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst bis 8 
Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt.

12. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung 
an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preis-
liste gewährt. Die Bezahlung kann per Kreditkarte per Überweisung oder im Lastschriftverfahren 
erfolgen. Die grundsätzliche Akzeptanz der jeweiligen Bezahlmöglichkeiten ist dem jeweiligen 
Angebot zu entnehmen.

13. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen gemäß § 288 BGB sowie die Einziehungs-
kosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden 
Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung ver-
langen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der 
Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen wei-
terer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Voraus-
zahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu 
machen.

14. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte 
oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen, hat der 
Auftraggeber zu tragen.

15. Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der 
Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf 
Chiffreanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Chiff-
reanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, 
werden vernichtet. Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des Verlages vor, die 
eingehenden Zuschriften zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken 
zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist 
der Verlag nicht verpflichtet.

16. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und unter Ausschluss von Kolli-
sionsrecht. Erfüllungsort ist München. Gerichtsstand für Klagen gegen Kaufleute, juristische 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist München. Der 
Verlag ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle weder bereit noch verpflichtet, außer es besteht eine gesetzliche Pflicht zur Teil-
nahme. Die Europäische Kommission hat eine Plattform zur Online Streitbeilegung eingerichtet. 
Diese erreichen Sie unter: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Verbraucher können die Platt-
form für die Beilegung ihrer Streitigkeiten nutzen.

17. Eine etwaige Unwirksamkeit einer oder mehreren Bestimmungen dieser AGB lässt die Wirksam-
keit der übrigen Bestimmungen unberührt. 

18. Werbemittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und 
Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom 
Verlag gewährte Mittlervergütung darf weder ganz noch teilweise an die Auftraggeber weiter-
gegeben werden. Voraussetzung für eine Provisionszahlung an Werbemittler ist, dass der Auf-
trag unmittelbar vom Werbemittler erteilt wird und Texte bzw. Druckunterlagen auch von ihm 
geliefert werden und die Abrechnung zum Grundpreis erfolgt. 

19. Bei fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und Änderungen übernimmt der Verlag keine 
Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe. Er haftet jedoch bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit.

20. Abbestellungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Abbestellung einer bereits gesetzten Anzeige 
werden die bereits entstandenen Satzkosten berechnet. Hinweis: Ein Widerrufsrecht besteht 
nicht, da die vorliegenden Leistungen auf einer individuellen Auswahl sowie auf die persön-
lichen Bedürfnisse des Auftraggebers zugeschnittene Leistungen darstellen

21. Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche 
Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird. 
Der Auftraggeber ist für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der Anzeige verantwortlich. Er 
stellt den Verlag von allen Ansprüchen Dritter wegen Urheberrechts-, Persönlichkeitsrechts-, 
Markenrechts- oder anderer Schutzrechtsverletzungen vollständig frei, einschließlich der an-
gemessenen Kosten zur Rechtsverteidigung. Der Verlag ist nicht zur Prüfung verpflichtet, ob ein 
Anzeigenauftrag die Rechte Dritter beeinträchtigt. Wird der Verlag (z.B. durch gerichtliche Ent-
scheidung) zum Abdruck einer Gegendarstellung verpflichtet, hat der Auftraggeber die Kosten 
nach der gültigen Anzeigenpreisliste zu tragen. Das Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und 
Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen 
sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen den 
Verlag zu. Der Verlag erkennt Zahlungsminderung oder Ersatzansprüche nicht an, wenn bei 
Wiederholung von Insertionen der gleiche Fehler unterläuft, ohne dass zuvor nach Ersterschei-
nen der fehlerhaften Insertion eine sofortige Richtigstellung seitens des Auftraggebers erfolgt 
war.

22. Sind etwaige Mängel in den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden dieselben 
erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Werbungtreibende bei ungenügendem Abdruck 
keine Ansprüche an den Verlag. Das gleiche gilt bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen, wenn 
der Werbungtreibende den Verlag nicht vor Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf den 
Fehler hinweist. Bei Fließsatzanzeigen behält sich der Verlag die Anwendung von allgemein ver-
ständlichen Abkürzungen vor.

23. Bei Änderungen der Anzeigenpreise treten mangels anderer Vereinbarungen die neuen Be-
dingungen auch für laufende Aufträge sofort in Kraft.

24. Bei Nichterscheinen im Falle höherer Gewalt oder bei Störung des Arbeitsfriedens erlischt jede 
Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und auf Leistung von Schadensersatz. Insbesondere 
wird auch kein Schadensersatz für Nichtveröffentlichung oder nicht rechtzeitig veröffentlichte 
Anzeigen und nicht ausgeführte Beilagenaufträge geleistet. Wird infolge höherer Gewalt oder 
Störung des Arbeitsfriedens dem Verlag die Erfüllung eines Auftrages unmöglich, so erlischt 
seine Verpflichtung zur Erfüllung dieses Auftrages. Ein Anspruch auf Schadensersatz steht dem 
Auftraggeber in diesen Fällen nicht zu.

25. Die Rechnungsdaten werden elektronisch gespeichert.

26. Der Verlag behält sich vor, die vereinbarte Leistung per Briefpost oder auf elektronischem Weg 
per E-Mail in Rechnung zu stellen.

27. Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in Sonderbeilagen oder Kollektiven Sonder-
preise festzulegen.

28. Für die Berechnung des Anzeigenraumes ist das Produkt aus der Differenz zwischen dem tiefs-
ten und höchsten Punkt der Anzeige mal der insgesamt beanspruchten Spaltenzahl maßgeb-
lich.

29. Datenschutz: Ihre personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Vertragsdurchführung 
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) Datenschutzgrundverordnung erhoben und grundsätzlich für die Ver-
tragslaufzeit bzw. bis zu Ihrem Widerruf gespeichert, sofern keine Aufbewahrungsfrist oder ein 
berechtigtes Interesse eine längere Speicherdauer erforderlich macht. Für Direktwerbung ver-
wenden wir Ihre Mail-Adresse für Anzeigenangebote, wenn Sie diese angegeben haben. Falls 
Sie keine E-Mail-Werbung mehr auf dieser Grundlage erhalten wollen, können Sie jederzeit der 
Direktwerbung unter baz.anzeigen@mamo.de widersprechen. Sie haben das Recht, per Mail an 
baz.anzeigen@mamo.de oder postalisch an Badische Anzeigen Verlags-GmbH, Residenzstra-
ße 13, 80333 München  unentgeltlich Auskunft zu erhalten, welche Daten über Sie gespeichert 
sind und zu welchem Zweck die Speicherung erfolgt. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Be-
richtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder ein Widerspruchs-
recht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit im Rahmen der Daten-
schutzgrundverordnung und dem neuen BDSG. Ein Löschen oder ein Widerspruch bzw. eine 
Einschränkung der Verarbeitung der Daten kann zur Folge haben, dass die Vertragsleistung 
nicht erfüllt werden kann. 


